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Allgemeines Rundschreiben Nr. 241/2021 
vom 7. Dezember 2021 

 
 
Leitfaden Betriebsratswahlen 2022   
Verordnung zur Änderung der Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

kurz vor den regulären Wahlen zum Betriebsrat in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 2022 hatte der 

Bundesrat am 8. Oktober 2021 der Verordnung zur Änderung der Wahlordnung, der Wahlordnung 

Seeschifffahrt und der Verordnung zur Durchführung der Betriebsratswahlen bei den Postunter-

nehmen zugestimmt. Die Verordnung ist seit dem 19.10.2021 in Kraft. Die Neuregelungen sind so-

mit bei den nächsten regulären Wahlen zum Betriebsrat im Jahr 2022 anzuwenden. Übergangs-

vorschriften bestehen nicht, sodass auch in laufenden – beispielsweise vorgezogenen – Betriebs-

ratswahlen die Neuregelungen bereits jetzt zu berücksichtigen sind.  

 

Mit der Anpassung der Wahlordnung werden in erster Linie Änderungen im Betriebsverfassungs-

gesetz durch das sogenannte Betriebsrätemodernisierungsgesetz nachvollzogen, die einen Bezug 

zur Betriebsratswahl aufweisen. Darüber hinaus wird unter anderem die Möglichkeit für Wahlvor-

stände geschaffen, Sitzungen per Video- und Telefonkonferenzen durchzuführen. Außerdem wird 

der Kreis der Beschäftigten erweitert, denen die Wahlunterlagen ohne gesonderten Antrag zuzu-

senden sind. Eine weitere Änderung betrifft die Präsenzwahl, die künftig ohne Wahlumschläge er-

folgt.  

 

Die gesetzlichen Neuregungen sind in dem von GESAMTMETALL vollständig aktualisierten M+E-

Leitfaden Betriebsratswahlen 2022 umfassend berücksichtigt. Dabei sind diejenigen Textteile, 

die aufgrund der Änderungen der Wahlordnung und des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes hin-

zugefügt oder überarbeitet wurden, durch Pfeile am Textrand kenntlich gemacht.  

 

Der Leitfaden kann auf unserer Homepage unter Assistenten > Hinweise/Altersteilzeit/Leitfäden 

abgerufen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Schürmann 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 

schü-we 
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